
Teil A: PLANZEICHNUNG Teil B: TEXT

1. Textliche Festsetzungen

§ 1 - Art der baulichen Nutzung – Sondergebiete, die der Erholung dienen

[§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 10 BauNVO]

Abs. 1: Der Geltungsbereich wird als Camping- und Wochenendhausplatz gemäß der Brandenburgischen

Camping- und Wochenendhausplatz-Verordnung (BbgCWPV) festgesetzt.

Abs. 2: In den Ferienhausgebieten/Tiny-Hausgebieten (SO Woch) sind Gebäude zulässig, die einem

wechselnden Personenkreis zum vorübergehenden Aufenthalt und zur Erholung dienen.

Abs. 3: In den Campingplatzgebieten (SO Camp) ist das Aufstellen und Benutzen von Campingzelten und

Campingfahrzeugen zulässig. Innerhalb dieser Gebiete ist das Aufstellen von Tiny-Häusern/Mobilheimen

unzulässig.

Abs. 4: In dem Baugebiet „Empfang“ ist ein Gebäude für die Rezeption und eine der Versorgung des Gebiets

dienende Schank- und Speisewirtschaft sowie eine Wohnung für den Betreiber oder für eine vom Betreiber

mit der Leitung des Platzes beauftragte Person zulässig.

Abs. 5: In dem Baugebiet „Sanitär“ ist ein Gebäude mit Räumen für Wasch- und Duscheinrichtungen, Ge-

schirrspüleinrichtungen, Wäschespüleinrichtungen und Toilettenanlagen zulässig.

Abs. 6: In allen Baugebieten im Geltungsbereich sind überdachte Stellplätze und Garagen unzulässig.

§ 2 - Maß der baulichen Nutzung

[§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 & 18 bis 20 BauNVO]

Abs. 1: Für die Ferienhausgebiete/Tiny-Hausgebiete (SO Woch) wird eine Grundflächenzahl (GRZ) von 0,2

festgesetzt. Wochenendhäuser dürfen eine Grundfläche von 50 m² und eine Oberkante von 4 m über dem

Bezugspunkt von 31 m über Normalhöhen-Null (NHN) im DHHN2016 nicht überschreiten. Die zulässige

Grundfläche darf durch einen überdachten Freisitz oder ein Vorzelt bis zu einer Fläche von 10 m² überschrit-

ten werden. Eine Überschreitung durch weitere Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO ist nicht zulässig.

Abs. 2: In den Baugebieten „Empfang“ und „Sanitär“ sind jeweils Grundflächen von 100 m² zulässig. Eine

Überschreitung durch Nebenanlagen im Sinne von § 14 BauNVO ist nicht zulässig.

Abs. 3: Im Baugebiet „Empfang“ sind zwei Vollgeschosse, im Baugebiet „Sanitär“ ist ein Vollgeschoss zuläs-

sig. Die Oberkante darf im Baugebiet „Empfang“ 6 m, im Baugebiet „Sanitär“ 4 m über dem Bezugspunkt von

31 m über Normalhöhen-Null (NHN) im DHHN2016 nicht überschreiten.

§ 3 - Befestigung der Zufahrten und Stellplätze

[§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB]

Die Befestigung der Zufahrten (Zu) und der für das Abstellen von Personenkraftwagen bestimmten Flächen

(St) ist nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau zulässig. Auch Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesent-

lich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen sind

unzulässig. Als wasser- und luftdurchlässig befestigt gelten Flächen, die einen mittleren Abflussbeiwert von

0,7 oder kleiner gemäß Nr. 2 der Tabelle 9 der DIN 1986-100:2016 aufweisen (teildurchlässige und schwach

ableitende Flächen).

§ 4 - Einfriedungen

[§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87 Abs. 1 & 9 BbgBO]

Im Geltungsbereich sind Einfriedungen unzulässig; ausgenommen hiervon sind nicht blickdichte bauliche Ein-

friedungen bis zu einer Höhe von 1,25 m entlang der Grenzen des Geltungsbereichs.

2. Hinweise

 Altlasten

Sollten im Zuge von Baumaßnahmen Kontaminationen und/oder organoleptische Auffälligkeiten (Geruch,

Farbe, Aussehen, Form, Konsistenz) des Bodens sowie Ablagerungen von Abfällen festgestellt werden, ist

die Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehörde zur Festlegung der weiteren Verfahrensweise umge-

hend in Kenntnis zu setzen (§ 31 Abs. 1 Brandenburgisches Abfall- und Bodenschutzgesetz - BbgAbfBodG

- vom 6. Juni 1997 (GVBl. I/97, [Nr. 05], S. 40), zuletzt geändert durch Artikel 2 Absatz 7 des Gesetzes vom

25. Januar 2016 (GVBl. I/16, [Nr. 5]).

 Anzeige-/Dokumentationspflicht bei Bohrungen und Aufschlüssen

Bauherren haben bei Bohrungen und geophysikalischen Untersuchungen die Anzeige-, Mitteilungs- und

Auskunftspflichten gegenüber dem Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe gemäß § 8 des Geset-

zes zur staatlichen geologischen Landesaufnahme sowie zur Übermittlung, Sicherung und öffentlichen Be-

reitstellung geologischer Daten und zur Zurverfügungstellung geologischer Daten zur Erfüllung öffentlicher

Aufgaben (Geologiedatengesetz [GeolDG] vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1387) zu erfüllen.

 Artenschutz

Vor dem Abbruch von Gebäuden und der Fällung von Bäumen ist zeitnah eine fachgutachterliche Unter-

suchung hinsichtlich ganzjährig geschützter Lebensstätten durchzuführen; der Abbruch von Gebäuden und

die Fällung von Bäumen sind nur außerhalb des Zeitraums vom 1. März bis zum 30. September zulässig.

 Beleuchtung

Die Außenbeleuchtung an Gebäuden und auf Freiflächen (z.B. Zufahrten, Stellplätze) ist energiesparend,

blendfrei, streulichtarm sowie arten- und insektenfreundlich zu gestalten und auf das notwendige Maß zu

reduzieren.

 Wasser- und luftdurchlässig befestigte Flächen - DIN 1986-100:2016-12

Für die Bestimmung der Wasser- und Luftdurchlässigkeit befestigter Flächen wird die DIN 1986-100:2016-

12: Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke - Teil 100: Bestimmungen in Verbindung mit DIN

EN 752 und DIN EN 12056 im Rathaus der Gemeinde Kloster Lehnin für jedermann zur Einsichtnahme be-

reitgehalten. Zudem kann sie über den Beuth-Verlag, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin, bezogen werden -

www.beuth.de.
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 Planunterlage

Die verwendete Planunterlage enthält den Inhalt des Liegenschaftskatasters mit Stand vom ___________

und weist die planungsrelevanten baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach.

Sie ist hinsichtlich der planungsrelevanten Bestandteile geometrisch einwandfrei. Die Übertragbarkeit der

neuzubildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Brandenburg/Havel, den ..................................................................................................................................

Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur Andreas Kochmann, Unterschrift, Siegel

 Satzungsbeschluss

Der Bebauungsplan - bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B) - wurde am

_____________ von der Gemeindevertretung der Gemeinde Kloster Lehnin als Satzung beschlossen

(Beschlussvorlage ___/____/____). Die Begründung nebst Umweltbericht wurde mit Beschluss der

Gemeindevertretung der Gemeinde Kloster Lehnin am _____________ gebilligt (Beschlussvorlage

___/____/____).

Lehnin, den ......................................................................................................................................................

Hauptamtlicher Bürgermeister, Unterschrift, Siegel

 Ausfertigung

Es wird bestätigt, dass der Inhalt des aufgestellten Bebauungsplans - bestehend aus der Planzeichnung

(Teil A) und dem Text (Teil B) - mit dem hierzu ergangenen Beschluss der Gemeindevertretung der Ge-

meinde Kloster Lehnin ________________ übereinstimmt.

Ausgefertigt  -  Lehnin, den ............................................................................................................................

Hauptamtlicher Bürgermeister, Unterschrift, Siegel

 Bekanntmachung

Der Satzungsbeschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Kloster Lehnin zur Aufstellung des Bebau-

ungsplans sowie die Stelle, bei der der Bebauungsplan auf Dauer während der Sprechzeiten von jeder-

mann eingesehen werden kann und bei der über den Inhalt des Bebauungsplans Auskunft zu erhalten ist,

sind am ________________________________ ortsüblich bekanntgemacht worden. In der Bekanntma-

chung ist gemäß § 215 BauGB auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Vor-

schriften sowie auf die Rechtsfolgen und weiter auf die Fälligkeit und das Erlöschen von Entschädigungs-

ansprüchen gemäß § 44 BauGB hingewiesen worden. Die Satzung ist mit der Bekanntmachung in Kraft

getreten.

Lehnin, den .................................................................................................................................................

Hauptamtlicher Bürgermeister, Unterschrift, Siegel
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 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634),

zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 348)

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des

Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176)

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenver-

ordnung - PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Ge-

setzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189)

 Brandenburgische Bauordnung (BbgBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. November 2018

(GVBl. I/18, [Nr. 39]), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28. September 2023 (GVBl. I/23, [Nr. 18])
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